
EG Vollgeschoss, DG Vollgeschoss

Dachneigung 31° -  45°
Dachform Satteldach
Dachdeckung Dachziegel / Dachsteine

in den Farben rot, braun, anthrazit, schwarz,
oder Dachbegrünung

Wandhöhe traufseitig max. 5,0 m  ab OK FFB EG geplant
Firsthöhe max. 9,5 m ab OK FFB EG geplant
Dachgauben pro 3,5 lfdm Dachfläche ist eine Dachgaube

zulässig. Die Ansichtsfläche einer Dachgaube
darf max. 3,0 m² betragen. Negative Dachgauben
(Einschnitte in die Dachfläche) sind nicht zugelassen.

Zwerchgiebel Zwerchgiebel dürfen in der Breite 13 der Trauflänge
des Haupthauses nicht überschreiten.
Max. Tiefe: 1,50 m
Der First des Zwerchgiebels muss mind. 1,0 m unter
dem First des Hauptdaches liegen.
Im Bereich des Zwerchgiebels ist eine Überschreitung
der Wandhöhe zulässig.

Dachüberstände max. 0,80 m, bei Balkon max. 1,50 m zulässig.

Gebäudetyp I  (Einzelhaus)

EG + OG Vollgeschosse, DG kein Vollgeschoss

Dachneigung 15° -  30°
Dachform Satteldach
Dachdeckung Dachziegel / Dachsteine

in den Farben rot, braun, anthrazit, schwarz
oder Dachbegrünung

Wandhöhe traufseitig max. 6,5 m  ab OK FFB EG geplant
Firsthöhe max. 9,5 m ab OK FFB EG geplant
Dachgauben unzulässig
Zwerchgiebel unzulässig.
Dachüberstände max.1,0 m, bei Balkon max. 1,50 m zulässig.
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Gebäudetyp II  (Einzelhaus)
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EG + OG Vollgeschosse, DG kein Vollgeschoss

Dachneigung 15° -  25°
Dachform Zeltdach, Walmdach
Dachdeckung Dachziegel / Dachsteine

in den Farben rot, braun, anthrazit, schwarz
oder Dachbegrünung

Wandhöhe traufseitig max. 6,5 m  ab OK FFB EG geplant
Firsthöhe max. 9,5 m ab OK FFB EG geplant
Dachgauben unzulässig
Zwerchgiebel unzulässig.
Dachüberstände max.1,0 m, bei Balkon max. 1,50 m zulässig.

Gebäudetyp III  (Einzelhaus)
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EG + OG Vollgeschosse, DG kein Vollgeschoss

Dachneigung 25° -  35°
Dachform Satteldach
Dachdeckung Dachziegel / Dachsteine

in den Farben rot, braun, anthrazit, schwarz
oder Dachbegrünung

Wandhöhe traufseitig max. 7,0 m  ab OK FFB EG geplant
Firsthöhe max. 10,0 m ab OK FFB EG geplant
Dachgauben pro 3,5 lfdm Dachfläche ist eine Dachgaube

zulässig. Die Ansichtsfläche einer Dachgaube
darf max. 3,0 m² betragen. Negative Dachgauben
(Einschnitte in die Dachfläche) sind nicht zugelassen.

Zwerchgiebel unzulässig.
Dachüberstände max.1,0 m, bei Balkon max. 1,50 m zulässig.

Gebäudetyp IV
(Doppelhaus, Reihenhaus)
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EG + OG + DG Vollgeschosse

Dachneigung 25° -  35°
Dachform Satteldach
Dachdeckung Dachziegel / Dachsteine

in den Farben rot, braun, anthrazit, schwarz
oder Dachbegrünung

Wandhöhe traufseitig max. 7,5 m ab OK FFB EG geplant
Firsthöhe max. 12,0 m ab OK FFB EG geplant
Dachgauben pro 3,5 lfdm Dachfläche ist eine Dachgaube

zulässig. Die Ansichtsfläche einer Dachgaube
darf max. 3,0 m² betragen.
Negative Dachgauben (Einschnitte in die
Dachfläche) sind nicht zugelassen.

Zwerchgiebel Zwerchgiebel dürfen in der Breite 13
der Länge des Haupthauses nicht
überschreiten. Max. Tiefe: 1,50 m
Der First des Zwerchgiebels muss mind. 1,0 m
unter dem First des Hauptdaches liegen.
Im Bereich der Zwerchgiebel ist eine
Überschreitung der Wandhöhe zulässig

Dachüberstände max. 1,0 m, bei Balkon max. 1,50 m zulässig.

Gebäudetyp V  (Mehrfamilienhaus)
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 m

EG + 1.OG + 2.OG Vollgeschosse,
DG kein Vollgeschoss

Dachneigung 15° -  25°
Dachform Satteldach
Dachdeckung Dachziegel / Dachsteine

in den Farben rot, braun, anthrazit, schwarz
oder Dachbegrünung

Wandhöhe traufseitig max. 9,0 m ab OK FFB EG geplant
Firsthöhe max. 12,0 m ab OK FFB EG geplant
Dachgauben unzulässig
Zwerchgiebel unzulässig
Dachüberstände max. 1,0 m, bei Balkon max. 1,50 m zulässig.

Gebäudetyp VI  (Mehrfamilienhaus)
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Die Nummerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung 1990. 
 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§1 bis 11 der BauNVO) 
 

1.1. Wohnbauflächen 
 

1.1.3.  Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
  Alle ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 

BauNVO werden ausgeschlossen.  
  (Festsetzung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
  Im allgemeinen Wohngebiet können Nutzungen gem. § 4 

Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sowie Gebäude und Räume für freie 
Berufe gemäß § 13 BauNVO ausnahmsweise zugelassen 
werden. (Festsetzung gem. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

   

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 

2.7. Zahl der Vollgeschosse 
 

2.7.1.  Als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse in der Form Erdge-
schoß und als Vollgeschoß ausgebautes Dachgeschoß 
(E+D) oder Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I, Dachge-
schoß kein Vollgeschoß), bei Voraussetzung nach Punkt 
0.1.5.5. der textlichen Festsetzungen ein sichtbares Unter-
geschoß, Erdgeschoß und ein ausgebautes Dachgeschoß 
(kein Vollgeschoß, U+I) 

  GRZ = 0,35  GFZ = 0,5 
 

2.7.2.  Zwingend zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoss, ein
Obergeschoss und ein Dachgeschoss (kein Vollgeschoss) 

  GRZ = 0,4  GFZ = 0,6  
 

2.7.3.  Als Höchstgrenze drei Vollgeschosse in der Form Erdge-
schoß, Obergeschoß und als Vollgeschoß ausgebautes 
Dachgeschoß oder Erdgeschoß und zwei Obergeschosse 
(Dachgeschoß kein Vollgeschoß)  

  GRZ = 0,4  GFZ = 1,0 
 

2.7.4. Überschreitung GRZ bei MFH (6WE) 
Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf bei den MFH-Parzellen (max. 6 WE) die zulässige 
Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 
75 vom Hundert überschritten werden. (Festsetzung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

 

2.8.  max. Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude 
  (z.B. 6 WE) 
 

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 
 

3.1. offene Bauweise 
 

3.1.1.  nur Einzelhäuser zulässig 
 

3.1.2.  nur Doppelhäuser zulässig 
 

3.1.3.  nur Hausgruppen zulässig 
 

3.4.1.  Baulinie 
 

3.5.1.  Baugrenze 
 

3.5.2.  Baugrenze für Garagen / Carports 
 

3.5.3.  Baugrenze für private Stellplätze 

16. KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN, GRENZPUNKTE UND 
GRENZEN 

 
16.1.  Flurstücksnummer 

 
16.2.  Grenzstein 

 
16.3.  Flurstücksgrenze 

 
 

 
 
16.4.  Gebäude, Nebengebäude Bestand 

(mit Eintragung Hausnummer) 
 
 
 

 
17. VERSCHIEDENES 
 
17.1.  Grundstücksnummerierung 

 
17.2.  Teilung der Grundstücke im Rahmen einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung  
 

17.3.  Höhenschichtlinien (1,0 m Abstand) 
 
 
 

17.4.  Hauptfirstrichtung, vorgeschlagen 
 
 

17.5.  Stellplätze privat 
Standort vorgeschlagen 
 

17.6.  Straßenmarkierung 
 
 

17.7.  Geltungsbereich Bebauungsplan ‚Mitterfeld‘ 
 

 

5. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND DIE ÖRTLICHEN 
HAUPTVERKEHRSZÜGE    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 

5.1. Straßenverkehr 
 
5.1.2.  Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 
  Hier: Kreisstraße Kr DGF 1 
 
 
6. VERKEHRSFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

6.1.  Straßenverkehrsfläche öffentlich  
 

6.2.  Straßenbegrenzungslinie  
 

6.3. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 

6.3.1.  Fußweg, öffentlich, straßenbegleitend 
 
6.3.2.  Fußweg, öffentlich, in Grünflächen 
 
6.3.3.  Flächen für Fußgänger und Radfahrer im Platzbereich, 
  besonders zu gestalten 
 
6.3.4.  Multifunktionsstreifen 
  zulässig sind öffentliche Parkplätze, Grünstreifen,  Straßen-

bäume 
 
6.3.5.  Bushaltestelle 
 
6.3.6.  Wirtschaftsweg, öffentlich, in Grünflächen 
 
 

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSER-BESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN 

 (§ 9 Abs.1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

7.1.  Trafostation 
 

 
9. GRÜNFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 
9.1.  Straßenbegleitgrün 
 
9.2.  öffentliche Grünfläche 
  (gebietstrennende Grünfläche, wegebegleitende Grünflä-

chen, Flächen für Regenrückhaltung) 
 
10. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN 

HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES 
 (§ 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 
 

10.2. Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 
des Wasserabflusses 

 
10.2.1.  Regenrückhaltebecken 
  

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR 
UND LANDSCHAFT   (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)  

 

13.2. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  sowie von Gewässern  

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

13.2.1. 
 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB) 
 

13.2.1.1.  Baum der Wuchsklasse I – II, öffentlich 
 

13.2.1.2.  Baum der Wuchsklasse II, privat 
 
13.2.1.3.  lockere raumbildende Gehölzpflanzung,  

ein Gehölz / 2,25m² 
   
13.2.2. Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB) 
 

13.2.2.1.  Gehölzbestand zu erhalten 
 

 
14. REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND DEN DENKMALSCHUTZ 
 (§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB) 
 

14.2.  Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem 
Denkmalschutz unterliegen 

  Hier: Bodendenkmal mit Nr. 
(§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) 

 
15. SONSTIGE PLANZEICHEN 
 

15.3. Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB) 
 
15.3.1.  Garagen, Zufahrt in Pfeilrichtung 
 
 
15.3.2.  Garagenzufahrt  
 
 
15.3.3.  Spielplatz 
 
 
15.3.4.  Fläche für Müllabholung 
 
 
15.13.  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- 

und Grünordnungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB ) 

 
15.15.  Anbaufreie Zone 
  Hier: zur Kreisstraße DGF 1 
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Den betroffenen Bürgern wurde
in der Zeit vom  18.01.2021 bis  17.02.2021
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
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Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde
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Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

4. BÜRGERBETEILIGUNG NACH § 3 Abs. 2 BauGB
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Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde
in der Zeit vom  21.09.2020 bis  20.10.2020
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die Satzung wurde gemäß § 10 BauGB am ....................
ortsüblich bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan wird seit diesem Tage zu den
üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit
rechtsverbindlich.
Auf die Rechtsfolgen der §§ 42 ff, sowie der §§ 214 und
215 BauGB ist hingewiesen worden.

Die Stadt Dingolfing hat mit Beschluss vom 25.03.2021
den Bebauungsplan "Teisbach"
gemäß § 10 BauGB in Verbindung mit Art. 81 Abs. 2
BayBO in der Fassung vom 10.12.2020 als Satzung
beschlossen.

Der Stadtrat der Stadt Dingolfing hat am  23.05.2019

beschlossen.                                                           
die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB
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2. FRÜHZEITIGE BÜRGERBETEILIGUNG NACH § 3 Abs. 1 BauGB

3. FRÜHZEITIGE TRÄGERBETEILIGUNG NACH § 4 Abs. 1 BauGB

6. SATZUNG

7. INKRAFTTRETEN
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0.1.5.4. Gebäudetypen zu den Festsetzungen 0.1.5.1. bis 0.1.5.3.: 
 

III
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0.1.5.4. Fortsetzung Gebäudetypen zu den Festsetzungen 0.1.5.1. bis 0.1.5.3.: 
 

A. Hinweise der Stadt Dingolfing zu nachhaltigem Bauen 
  

Folgende Planungsaspekte werden für private Bauherrn von der Stadt Dingolfing im Hinblick auf nach-
haltiges Bauen empfohlen: 

 
 Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung  
 Regenwassernutzung (z. B. Zisternen) 
 Zusätzliche Regenwasserrückhaltung durch Dachbegrünung auf Nebengebäuden 
 Wasserdurchlässige Bauweisen in Zufahrts- und Stellplatzbereichen zur Reduzierung des Nie-

derschlagswasserabflusses 
 Standortgerechtes heimisches Saatgut 
 Dach- und Fassadenbegrünungen auch an Garagen und Nebengebäuden sollten aus ökologi-

schen und gestalterischen Gründen, wo immer möglich - ggf. auch nur teil- oder abschnittsweise
auf fensterlosen Flächen - vorgesehen werden. 

 Bepflanzung des Gartens mit insektenfreundlichen blühenden Arten 
 Insektenschonende Außenbeleuchtung 
 Einsatz wiederverwendbarer oder -verwertbarer Bauprodukte/Baustoffe 
 Verwendung von Materialien, die bei ihrer Herstellung möglichst geringe Umweltwirkungen ver-

ursachen 
 Nutzung nachhaltig erzeugter, nachwachsender Rohstoffe (z.B. Holz) 
 
Weitere Hinweise sind folgenden Quellen zu entnehmen: 
 „Informationsportal Nachhaltiges Bauen“ der Bundesregierung (www.nachhaltigesbauen.de)  
 Energieeinsparverordnung - EnEV 
 Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 
 
 

B. WASSERWIRTSCHAFT 
 
Es ist aus davon auszugehen, dass eine Sickerfähigkeit des Untergrunds nicht gegeben ist. Daher wird
für das anfallende Niederschlagswasser ein zentrales Regenrückhaltebecken im Nordwesten des Gel-
tungsbereichs vorgesehen, so dass keine Verschlechterung im Vergleich zum Ist-Zustand entsteht.  
Die Regenwasserrückhaltung ist nach den vorliegenden Bemessungsregeln (DWA M 153 „Umgang mit
Regenwasser" und DWA A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“) zu dimensionieren. Für die
Einleitung des gesammelten Niederschlagswassers in ein Gewässer bedarf es einer beim Landratsamt
Dingolfing-Landau zu beantragenden wasserrechtlichen Gestattung. Diese ist rechtzeitig unter Vorlage
entsprechender Antragsunterlagen einzuholen. 
Die Versickerungsfähigkeit der Grundfläche ist soweit wie möglich durch geeignete Maßnahmen (z.B.
Rasengittersteine, rasenverfugtes Pflaster auf untergeordneten Verkehrsflächen usw.) aufrecht zu er-
halten. Die Bodenversiegelung ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken (insbesondere bei
Grundstückszufahrten und Gehwegen). 
 
 

C. LANDWIRTSCHAFT 
 
Das allgemeine Wohngebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Daher müssen insbeson-
dere Geruch, Staub, Lärm und Erschütterung aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Rahmen
der rechtlichen Zulässigkeit in Kauf genommen werden. 

 
 
D. GEHÖLZPFLANZUNGEN 

 
Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 ff des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
erforderlichen Abstände zu Nachbargrundstücken einzuhalten.  

 

6 WE

0.1.5.5. Haustyp nach Geländeneigung: 
 Hangbauweise mit Untergeschoß und einem Vollgeschoß (U+I) ist bei einer Geländeneigung von mehr

als 1,50 m auf Gebäudelänge bzw. Gebäudebreite anzuwenden. 
 
0.1.5.6. Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind Dachform, Dachneigung, Dachdeckung und Firstrichtung

einheitlich auszubilden. Vorrang genießt der zuerst Planende (Datum des Eingangs des Bauantrags) 
 
0.1.6. STELLPLATZBEDARF 
 
0.1.6.1. Pro Wohneinheit sind mindestens 2,0 Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücksflächen nachzuweisen.
 
 
0.1.7. ABSTANDSFLÄCHEN 
 
0.1.7.1. Die Abstandsregelungen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO sind anzuwenden. 
 
0.1.7.2.  Abweichend von Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 ist bei den Garagen auf der Straßenseite eine maximale

traufseitige Wandhöhe von 2,80 m gemessen von der Straßenoberkante im Zufahrtsbereich Mitte Ga-
rage zulässig. Talseitig richtet sich die Wandhöhe nach dem natürlichen Geländeverlauf. 

 
 

St

0.1. BEBAUUNG 
 

0.1.1. BAUWEISE 
 

0.1.1.1. offen nach § 22 Abs. 2 BauNVO 
 
0.1.2. GESTALTUNG DES GELÄNDES 
 

0.1.2.1. Das Gelände darf insgesamt in seinem natürlichen Verlauf auch durch die Errichtung von Bauwerken
nicht wesentlich verändert oder gestört werden, damit das vorhandene Landschaftsrelief erhalten bleibt.

 Zulässig sind Geländeanschüttungen und -abgrabungen bis zu 50 cm auf den Bauparzellen 18 bis 30
bzw. Geländeanschüttungen und -abgrabungen bis zu 100 cm auf allen übrigen Bauparzellen. 
Geländeabstufungen an den Grundstücksgrenzen, beispielsweise durch Stützmauern, sind unzulässig.

 
0.1.3. EINFRIEDUNGEN 

Örtliche Bauvorschrift gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO 
 

0.1.3.1. Höhe: Straßenseitig höchstens 1,20 m über Straßen- bzw. Gehsteigoberkante. 
Bei seitlicher und rückwärtiger Begrenzung höchstens 1,60 m über na-
türlicher Geländeoberkante 

0.1.3.2. Art straßenseitig: Laubholzhecke oder Lattung aus Holz oder Metall, lichter Abstand zwi-
schen den Latten mindestens 45 mm 

0.1.3.3. Art seitlich und rückseitig: Zusätzlich zu den vorgenannten auch Maschendraht  
0.1.3.4. Unzulässig sind: Mauern, Gabionen, Nadelgehölzhecken und Sockel  

 
0.1.4. GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE 
 

0.1.4.1. Zulässig sind Satteldächer, Pultdächer oder begrünte Flachdächer. 
 

0.1.4.2. Wird die max. zulässige Wandhöhe gemäß Art. 6 BayBO aufgrund des natürlichen Geländeverlaufes
überschritten, ist an der Einfahrseite eine Wandhöhe von 2,80 m gemessen von der Straßenoberkante
im Zufahrtsbereich. Talseitig richtet sich die Wandhöhe nach dem natürlichen Geländeverlauf. 

 

0.1.4.3. Garagenvorplätze und -zufahrten bzw. Stellplätze sind mit Pflaster oder wassergebunden zu gestalten. 
 

0.1.4.4. Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche muss ein Abstand von mindestens 5,0 m freigehalten
werden.  Einfriedungen im Zufahrtsbereich auch zwischen aneinandergrenzenden Zufahrten sind unzu-
lässig. Die Zufahrtsbreite entlang der Straße darf bei Parzellen mit max. 1 WE nicht mehr als 8,0 m und
bei Parzellen mit max. 2 WE nicht mehr als 10,0 m betragen. 

 

0.1.4.5. Gemeinsame Grenzgebäude sind bezüglich der Höhe und Dachform der nachbarlichen Planung anzu-
gleichen, Vorrang geniesst der zuerst Planende. (Datum des Bauantragseingangs)  

 

0.1.4.6. Gartenhäuser sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Grundfläche von 15
m² in Holzbauweise zulässig.  

 
0.1.5. GEBÄUDE 
 

0.1.5.1. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.1.  
 Als Höchstgrenze zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß und als Vollgeschoß ausgebautes Dach-

geschoß (E+D) oder Erdgeschoß und Obergeschoß (E+I, Dachgeschoß kein Vollgeschoß), bei Voraus-
setzung nach Punkt 0.1.5.5. der textlichen Festsetzungen ein sichtbares Untergeschoß, Erdgeschoß
und ein ausgebautes Dachgeschoß (kein Vollgeschoß, U+I) 

 Wahlweise Gebäudetyp I bis III entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.4. 
 

0.1.5.2. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.2.  
 Zwingend zwei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoss, ein Obergeschoss und ein Dachgeschoss (kein

Vollgeschoss): Gebäudetyp IV entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.4. 
 

0.1.5.3. Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.7.3.  
 Als Höchstgrenze drei Vollgeschosse in der Form Erdgeschoß, Obergeschoß und als Vollgeschoß aus-

gebautes Dachgeschoß bzw. Erdgeschoß und zwei Obergeschosse. 
 Wahlweise Gebäudetyp V oder VI entsprechend Festsetzungen unter 0.1.5.4. 

0.2. Grünordnung 
 
0.2.1. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN AUF ÖFFENTLICHEN FLÄCHEN 
 
0.2.1.1.  Die „öffentlichen Grünflächen – Straßenbegleitgrün“ sind als Wiesenflächen auszubilden.  
 
0.2.1.2. Der Straßenraum ist mit Straßenbäumen gem. Planzeichen 13.2.1.1. zu begrünen.  
 Es sind die Gehölze der Artenliste zu verwenden. Nadelgehölze sind unzulässig. 
 Qualität: Hochstamm, 14-16 cm StU, m.B., 3xv 
 
0.2.1.3. Lockere raumbildende Gehölzpflanzung (Ortsrandeingrünung und Durchgrünung) 
 Im Bereich der öffentlichen Grünflächen am Ortsrand sowie der Grünzüge im Baugebiet ist eine Gehölz-

pflanzung anzulegen. Die Gehölzpflanzung ist gemäß Planzeichen 13.2.1.3. baumreich anzulegen. Es
sind die Gehölze der Artenliste zu verwenden. (Gilt auch auf privaten Flächen der Parzellen 106 bis 109)

 
0.2.1.4. Der im Plan entsprechend gekennzeichnete Gehölzbestand ist zu erhalten. (Planzeichen 13.2.2.1.) 
 
0.2.2. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN AUF PRIVATEN FLÄCHEN 
 
0.2.2.1. Bäume der Wuchsklasse 2 
 Es sind gemäß Planzeichen 13.2.1.2. Bäume der Wuchsklasse 2 zu pflanzen und zu pflegen. Obst-

bäume sind bevorzugt als Hochstamm zu verwenden. Bei Einhaltung der festgesetzten Anzahl sind Ab-
weichungen in der räumlichen Anordnung zulässig. Es sind die Gehölze der Artenliste zu verwenden. 

 Vorgeschlagene Pflanzgröße: Hochstamm, 12-14 cm Stammumfang 
 Entlang der Straßen sind Nadelgehölze unzulässig.  
 
0.2.2.2. Bepflanzung und Pflege 
 Die Bepflanzung muss in der Vegetationsperiode nach der Fertigstellung erfolgen. Ausfall muss auf Ko-

sten der Eigentümer nachgepflanzt werden. 
 
0.2.2.3. Schottergärten 
 Die Anlage von Schottergärten ist unzulässig. Als Schottergärten gelten Gartenflächen, die außerhalb

der befestigten Zufahrts-, Wege- und Stellplatzflächen als Schotter-, Stein- oder Kiesflächen angelegt
werden. 

 
0.2.3. BELÄGE 
 
0.2.3.1. Private Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise, als wassergebundene Decke oder Pflaster mit

Rasenfuge, herzustellen.  
 
0.2.4. ARTENLISTE FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN 
 
0.2.4.1. Für die Gehölzpflanzung sind Arten der Artenliste zu verwenden. Die Artenliste ist Bestandteil der Sat-

zung und liegt der Begründung als Anhang bei. 
 

393.00
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0.1.8. OK FFB EG - BEZUGSPUNKT WAND- UND FIRSTHÖHEN 
 

0.1.8.1. Die maximale Oberkante Fertigfußboden der Erdgeschosse (OK FFB EG max) wird entsprechend der
folgenden Tabelle festgesetzt: 

 
Parzelle Max. OK FFB EG  Parzelle Max. OK FFB EG  Parzelle Max. OK FFB EG 

Nr. m. ü. NN  Nr. m. ü. NN  Nr. m. ü. NN 

1 404,25  41 401,75  81 392,25 
2 404,75  42 402,5  82 392,25 
3 404,75  43 402,75  83 392,25 
4 404,75  44 402,75  84 392,0 
5 404,75  45 401,75  85 391,75 
6 405,0  46 400,75  86 391,75 
7 404,0  47 399,5  87 392,0 
8 403,0  48 398,25  88 392,25 
9 402,0  49 398,5  89 392,5 
10 399,0  50 398,75  90 392,75 
11 398,5  51 398,75  91 391,25 
12 396,5  52 398,5  92 391,0 
13 395,25  53 398,0  93 390,75 
14 393,0  54 397,25  94 390,75 
15 393,0  55 396,5  95 390,5 
16 391,5  56 395,5  96 390,0 
17 391,5  57 396,0  97 390,0 
18 390,75  58 396,5  98 390,0 
19 390,5  59 396,75  99 390,25 
20 390,25  60 397,0  100 390,25 
21 390,25  61 397,0  101 390,25 
22 389,75  62 397,0  102 390,25 
23 389,5  63 396,25  103 409,75 
24 389,0  64 396,25  104 409,75 
25 389,0  65 397,0  105 408,75 
26 389,25  66 397,0  106 407,75 
27 389,25  67 394,75  107 409,75 
28 389,25  68 394,5  108 411,75 
29 389,0  69 394,0  109 413,0 
30 389,0  70 394,0  110 411,75 
31 389,0  71 394,0  111 410,75 
32 389,0  72 394,0  112 410,5 
33 389,5  73 394,0  113 410,75 
34 390,75  74 394,0    
35 392,5  75 394,0    
36 394,0  76 394,0    
37 396,0  77 394,0    
38 398,0  78 393,75    
39 400,25  79 393,0    
40 400,0  80 391,75    

 
0.1.8.2. Die unter 0.1.5.4. festgesetzten Wandhöhen beziehen sich auf den Höhenunterschied zwischen der

geplanten OK FFB EG und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachdeckung an der Traufseite. 
  

0.1.8.3. Die unter 0.1.5.4. festgesetzten Firsthöhen beziehen sich auf den Höhenunterschied zwischen der ge-
planten OK FFB EG und dem höchsten Punkt der Dachhaut. Kamine und Antennen bleiben dabei un-
berücksichtigt. 

 

F. EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHEN 
Der Bedarf an Ausgleichsflächen wird extern auf folgendem Flurstück nachgewiesen: 
  

Flurnummer 372/0 
Gemarkung Thürnthenning 

 
Die Fläche diente als Flugplatz für Modellflugzeuge. Da sie inmitten des Wiesenbrütergebiets ‚König-
sauer Moos‘ und einer Natura-2000-Fläche liegt, wurde durch die Stadt in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt Dingolfing-Landau eine alternative Fläche an anderer Stelle erworben und den Modellfliegern
zur Verfügung gestellt, so dass die hier bezeichnete Fläche in das Wiesenbrütergebiet integriert werden
konnte.  
Die Fläche wird folgendermaßen bewirtschaftet: 
3-4 malige Mahd. Mähzeitpunkt abgestimmt auf die Bedürfnisse des Apium repens (Kriechender Selle-
rie) Anhang IV FFH-Richtlinie.  
Entfernen des Mähgutes. Keine Düngung, kein Pflanzenschutz. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“
zeitnah nach dem Eingriff umzusetzen. Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Land-
schaft … „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ Der Ein-
griff liegt somit mit der tatsächlichen Umnutzung bzw. Umgestaltung der Fläche vor, also z.B. bei Her-
stellung der Erschließung auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche.  
Die Flächen sind, soweit sie sich nicht im Eigentum der Gemeinde befinden, nach § 1090 BGB in Form
einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Freistaats Bayern dinglich zu sichern, die
Durchführung der Maßnahmen ist in Form einer Reallast gemäß §1105 BGB zu sichern. Alle Flächen
sind durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz,
Dienststelle Hof, Referat 56, Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof/Saale zu melden. 

 
G. HINWEISE BRANDSCHUTZ 

 

Feuerwehrzufahrten: 
Es muss eine Zufahrtsmöglichkeit zu allen Gebäuden für Feuerwehrfahrzeuge und den Rettungsdienst
gesichert sein. Die "Richtlinien Flächen für die Feuerwehr" sind dabei einzuhalten. 
 

Löschwasserbereitstellung: 
Für das Plangebiet ist die Grundversorgung an Löschwasser sicherzustellen. 
Die notwendige Löschwassermenge ergibt sich aus der Technischen Regel des DVGW (Arbeitsblatt W
405). Die geforderte Löschwassermenge muss über einen Zeitraum von 2 Stunden mit einem Entnah-
medruck von mind. 1,5 bar zur Verfügung stehen. Der Abstand zwischen dem Löschwasserhydranten
soll nicht mehr als 100 m betragen. 
 

Personenrettung: 
Ein Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr steht innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten nicht
zur Verfügung. Dies ist bei der Gebäudeplanung entsprechend zu berücksichtigen. 
 
 
 

Die in den textlichen Hinweisen genannten Regelwerke sind bei folgenden Quellen zu beziehen: 
ATV-DWA:  DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Kundenzentrum, Theo-

dor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef,   Internet: www.atv.de 
VDE: VDE-Verlag GmbH, Bismarckstraße 33, 10625 Berlin,  Internet: www.vde-verlag.de 
DIN: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin,   Internet: www.beuth.de 
DVGW: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. Technisch-wissenschaftlicher Verein, 
 Josef-Wirmer Straße 1-3, D-53123 Bonn,   Internet: www.dvgw.de 

E. DENKMALSCHUTZ 
Am nordöstlichen Rand des Geltungsbereichs wird ein Bodendenkmal berührt, wobei in diesem Bereich 
keine überbaubaren Grundstücksflächen ausgewiesen werden. 
Es handelt sich um das Bodendenkmal mit der Nr. D-2-7340-0297 „Untertägige mittelalterliche und früh-
neuzeitliche Siedlungsteile im Bereich der historischen Marktsiedlung von Teisbach“. Das Bodendenk-
mal ist im Bebauungsplan dargestellt. 
Im übrigen Geltungsbereich ist kein Bodendenkmal bekannt. Dennoch ist nicht auszuschließen, daß sich 
im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden.  
 

 
Auszug aus dem Bayern-Viewer Denkmal, Stand 25.08.2020 
Bodendenkmäler rot schraffiert, Geltungsbereich blau gestrichelt 
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmal-
rechtliche Erlaubnis gern. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnis-
verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
 

 

Die Stadt Dingolfing erlässt auf Grund
des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz v. 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) m. W. v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020,
sowie des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. Nr. 18/2007, S. 588),
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 663)
und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung v. 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I),
zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBl. S. 350)
sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 26.06.1962, neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
diesen Bebauungs- und Grünordnungsplan als SATZUNG.


